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Die Wehrreform.

Eine Eingabe von 500 Artillerieoffizieren batte
dem Nationalrat genügt, um, ohne viel Worte
weiter darüber zu verlieren, die Rekrutenschulen
dieser Waffe länger anzusetzen, als wie der

Bundesrat in der Gesetzesvorlage verlangt. Aber
weder die inständige Vorstellung von gegen
10,000 Offizieren und Unteroffizieren noch die

ernsten Darlegungen der Vertreter des Bundesrats
und der hohen Offiziere, welche ihm angehören,
vermochten den Nationalrat zu bewegen, von
seinem frühem Beschluss abzugehen, und nicht die

Rekrutenschulen der Infanterie und des Genie
kürzer anzusetzen, als wie Sachkunde als das

unerlässlich notwendige Minimum erklärt hatte,
um auf kriegsgenügende Ausbildung hoffen zu

dürfen.
Das ist bitter und schmerzlich für diejenigen,

die glaubten, dass die Arbeit zur Hebung unsres
Heerwesens während einer langen Reihe von
Jahren und die dadurch erzielten Fortschritte
beim Volk und bei seinen Vertretern jene Reife
des Urteils und jene Opferbereitschaft geschaffen

hätteo, die vorhanden sein müssen, um in
der demokratischen Republik ein genügendes

Wehrgesetz haben zu können. Aber darüber

jammern und anklagen kann das Geschehene

nicht ungeschehen machen, und wer sein
Mögliches getan bat, um das zu verhindern, was

falsch und verderblich ist, hat sich jetzt nur
noch darüber Rechenschaft zu geben, wie er sich

zu der Situation zu stellen bat, in die ihn wie

unser Webrwesen jener bedauerliche Beschluss

gebracht hat.
Es war in Langnau ein harter Kampf zwischen

politischen Oportunitätsbedenken und dem Pflicht-
und Verantwortlichkeitsbewusstsein militärischer
Sachkunde, bis diese sich schliesslich herbeiliess,
jener Dauer der Rekrutenschulen zuzustimmen,
die dann in der Botschaft zum Gesetz als das

unerlässlich notwendige Minimum bezeichnet
wurde. Allseitig war man darüber einig, dass

man lieber auf die Vorlage eines neuen Gesetzes

ganz verzichten wolle, als von diesem Minimum
noch etwas abmarkten zu lassen. Die

Oberzeugung, dass militärische Sachkunde dem persönlichen

Behagen des Bürgers und politischen
Oportunitätsrücksichten bis zur alleräussersten
statthaften Grenze entgegengekommen sei, war
die alleinige Ursache, warum gegen 10,000
Offiziere und Unteroffiziere als Bürger bei der

Bundesversammlung vorstellig wurden, als der

Nationalrat aus Oportunitätsrücksichten die

Rekrutenausbildung verkürzte. Keinem von diesen

Bürgern, die wahrlich zu den besten der Nation

gehören, die kein andres Motiv leitete, als nur
die Sorge um genügende Wehrfähigkeit des

Vaterlandes, könnte man es verdenken, wenn sie

sich jetzt verzweifelnd abwenden und die Zahl

jener Neinsager vermehren, die man behauptet
hat, mit der Konzession einfangen zu können.

Solange wie die Eidgenossenschaft steht, ist noch ;

niemals eine gleich bedeutungsvolle und nur das

höchste Interesse des Landes bezweckende Ein- -

gäbe von den Bürgerwählern an ihre Vertreter
gemacht und von diesen in gleicher summarischer
Kürze einfach in den Papierkorb geworfen worden.

So begreiflich und gewissermassen berechtigt
es auch erscheinen könnte, so glauben wir doch
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